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Der Wettbewerb unter Kreditauskunfteien in Deutsch-
land hat sich in den vergangenen Jahren stark inten-
 siviert. Auskunfteien sammeln persön liche Daten 
über Verbraucher, die von Kreditinsti tuten, Leasing- 
und Telekommunikations unternehmen, aber auch 
von Handelsfi rmen sowie Energieversorgern gemeldet 
werden. Aus dem umfassenden Datenbestand der 
Auskunfteien werden mittels statistischer Scoring-
Verfahren Risiken prognostiziert, die den individuellen 
Umgang mit Krediten oder Versicherungen betreffen. 
Der Handel mit den Kundenprofi len fl oriert – mit 
entsprechenden Auswirkungen auf die gesetzlich 
geschützte Privatsphäre. Datensammlung, - analyse 
und -verkauf sind für Betroffene oft nicht mehr nach-
zuvollziehen. Jetzt soll eine Novellierung des Bun-
desdatenschutzgesetzes durch die Ausweitung der 
Informations- und Auskunftsrechte von Verbrauchern 
mehr Transparenz schaffen. Ein Blick über die Grenzen 
zeigt, dass dies nur ein erster Schritt zu mehr Transpa-
renz der Datenverarbeitung und höherem Schutz von 
Verbrauchern im immer intensiveren Wettbewerb der 
Auskunfteien sein kann.

Der Markt für Kreditprofile (allgemeiner: Kun-
denprofile), die Auskunft über Bonität eines 
Verbrauchers geben, hat sich in Deutschland 
in den vergangenen Jahren rasant entwickelt: 
Neben der Schufa Holding AG (allgemein kurz 
als „Schufa“ bekannt) sind in diesem Markt 
mittlerweile zahlreiche Neugründungen wie die 
InfoScore, CEG Creditreform Consumer GmbH 
oder der SAF Unternehmensverbund aktiv. Der 
Handel mit den Daten floriert, weil immer mehr 
Unternehmen auf Bonitätsdaten zurückgreifen. 
Neben den allgemeinen wettbewerbsrechtlichen 
 Bestimmungen unterliegen Auskunfteien in 
Deutschland dem Bundesdatenschutzgesetz 
(BDSG, Stand 15. November 2006). Dieses 
Gesetz setzt unter anderem die Zulässigkeit der 
Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung, 
Auskunfts- und Informationsrechte von Betrof-
fenen, sowie die Konditionen der Übermittlung 
von Daten ins Ausland fest. Die jetzt unter der 
Federführung des Bundesinnenministeriums 
geplante Novellierung des BDSG hat vor allem 
zum Ziel, es der steigenden Bedeutung von Aus-
kunfteien anzupassen.1 Im vorliegenden Bericht 
wird die Novellierung zum Anlass genommen, 
Trends im Wettbewerb der Kreditauskunfteien zu 
beleuchten und einige der wichtigsten geplanten 
Neuerungen des BDSG zu erläutern. Ferner wird 
diskutiert, welche weitergehenden Regeln und 
Praktiken in Ländern existieren, in denen schon 
seit längerem intensiver Wettbewerb zwischen 
den Kreditauskunfteien herrscht. 

Auskunfteien sind Informationsintermediäre, 
die durch die Bündelung von Informationen in 
Kreditmärkten, aber auch in sekundären Märkten 
die asymmetrische Informationsverteilung zwi-
schen Anbietern und Nachfragern über brücken 

1 Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Bundesdatenschutz-
 gesetzes, Stand April 2008.

Nicola Jentzsch
njentzsch@diw.de

Stärkerer Wettbewerb 
unter Kreditauskunfteien: 
Gesetz soll mehr Transparenz bringen



Wochenbericht des DIW Berlin Nr. 22/2008 291

Frau Jentzsch, macht es für den Bürger einen 
Unterschied, ob es nur eine Kreditauskunftei 
gibt oder mehrere, die miteinander in Konkur-
renz stehen?
Das macht einen großen Unterschied. Eine 
Auskunftei ist klar als Monopol erkennbar und 
damit die eine Stelle, an die ich herantreten 
muss, wenn ich beispielsweise überprüfen will, 
welche Daten über mich abgespeichert sind. 
Wenn mehrere Unternehmen miteinander im 
Wettbewerb stehen, so kann es aber unter Um-
ständen intransparent für den Konsumenten 
werden, was Streitbeilegungsverfahren oder 
die Korrektur von Daten angeht. Dann muss 
er nicht nur an eine Kreditauskunftei heran-
treten, sondern unter Umständen an mehrere 
Unternehmen.

Nicht nur Banken, sondern auch Vermieter, Te-
lekommunikationsunternehmen oder Versand-
häuser können auf Datenbestände zugreifen. 
Droht da der gläserne Verbraucher?
Wir nähern uns dem gläsernen 
Verbraucher an, aber er wird 
nie vollkommen durchsichtig 
werden. Die Datensammlung 
von Kreditauskunfteien er-
möglicht zwar eine bessere 
Prognose von Ausfallswahr-
scheinlichkeiten, zum Beispiel bei Krediten, 
aber es gibt nie eine perfekte Prognose. Es 
gibt unvorhersehbare Lebensereignisse, die 
nicht unmittelbar statistisch prognostizierbar 
sind, wie das plötzliche Ende einer Ehe oder der 
Verlust des Arbeitsplatzes. Deswegen wird der 
Verbraucher nie vollkommen durchsichtig wer-
den, aber die Transparenz erhöht sich.

Beim sogenannten „Scoring“ wird einer Per-
son ein Punktwert zugeordnet werden. Dabei 
werden auch Merkmale wie der  Wohnort mit 
einbezogen. Besteht da nicht die Gefahr, dass 
ganze Kundenklassen vom Markt ausgeschlos-
sen werden?
Es gibt vereinzelt Fälle, wo Kundengruppen, 
die nicht besonders profi tabel sind oder ein 
höheres Risiko haben, von Banken abgestoßen 
werden. Generell kann das Scoring positive und 

nega tive Auswirkungen 
für die Betroffenen ha-
ben. Zu den positiven 
gehört, dass die Vergabe von Krediten und 
anderen Verträgen schneller geht. Sie können 
also bei einem Einzelhändler einen Kredit-
vertrag bekommen, ohne direkt in eine Bank 
laufen zu müssen. Aber es besteht die Gefahr, 
dass die automatisierten Entscheidungen für 
den Verbraucher undurchsichtig bleiben. Wenn 
er beispielsweise Zahlungsverzögerungen im 
Profi l hat, kann es sein, dass der Betroffene 
schlechtere Kreditkonditionen bekommt oder 
einen beschränkten Zugang zu anderen Dienst-
leistungen und Produkten hat.

Bislang konnten Betroffene keine Auskunft 
über ihren eigenen Score-Wert erhalten. Die 
Novellierung des Bundesdatenschutzgesetzes 
soll die Informations- und Auskunftsrechte 
von Verbrauchern ausweiten. Halten Sie das 
neue Gesetz für ausreichend?

Es ist auf jeden Fall ein Schritt 
in die richtige Richtung. In 
anderen Ländern stehen Aus-
kunfteien schon seit längerem 
im Wettbewerb miteinander. 
An diesen Beispielen kann 
man sehen, dass es nötig ist, 

weitere Schritte in Richtung Verbraucherschutz 
und Transparenz zu gehen. Dazu gehört, dass 
der Konsument über die Datenweitergabe an 
Kreditauskunfteien und seine Rechte informiert 
werden muss. Die Aufklärung des Verbrauchers 
sollte so umfassend wie möglich sein.

Wie wird das neue Gesetz die Einwilligung des 
Konsumenten in die Weitergabe seiner Daten 
regeln?
Im Bankenbereich und für Kreditverträge wird 
eine Einwilligung in Zukunft nicht mehr nötig 
sein. Im Telekommunikationsbereich und in an-
deren Bereichen, wo Kreditauskünfte verwen-
det werden, muss weiterhin die Einwilligung 
gegeben werden. Es wird für den Verbraucher 
schwieriger zu durchschauen, wann Einwil-
ligungspfl ichten oder -rechte bestehen und 
wann nicht.

Fünf Fragen an Nicola Jentzsch

Auskunfteien: Schafft ein neues 

Datenschutzgesetz mehr Transparenz?

Dr. Nicola Jentzsch, 
Mitarbeiterin des 
Centre for European 
Policy Studies und 
Gastwissen
schaftlerin 
am DIW Berlin

»
Wir nähern uns 
dem gläsernen 
Verbraucher.

«

Das Gespräch führte 
Erich Wittenberg.

Das  Interview zum 
Anhören fi nden Sie auf 
www.diw.de
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Produzenten- und Konsumentenrente), techno-
logischen Innovationsanreizen für Unternehmen 
und gesellschaftlich erwarteter Privatsphäre 
finden müssen. Kundenprofile sind klassische 
Informationsgüter, die einige problematische 
Eigenschaften haben, zum Beispiel Immate-
rialität sowie den technisch schwierig zu be-
werkstelligenden Ausschluss Dritter von ihrer 
Nutzung. Aufgrund dieser Eigenschaften bedarf 
es für die Handelbarkeit solcher Informations-
güter einer Präzisierung von Verfügungsrechten. 
Verfügungsrechte können einzelne Rechte oder 
Bündel von Rechten sein und beinhalten unter 
anderem Einwilligungs- und Auskunftsrechte der 
Betroffenen oder das Recht auf Richtigstellung, 
Datensperrung oder -löschung. In Deutschland 
sind diese Rechte im BDSG abgesichert – sie 
determinieren damit nicht nur die Privatsphäre 
der Betroffenen sondern gleichzeitig auch Wett-
bewerb und Anreize zur Innovation im Markt 
für Kundendaten. Darüber hinaus liegen in In-
formationsgütermärkten aufgrund erheblicher 
Größen- und Verbundvorteile sowie aufgrund von 
Netzeffekten starke Konzentrationstendenzen vor, 
wie auch die Entstehung von Oligopolen von zu-
meist zwei oder drei dominanten Unternehmen 
am Markt zeigt.4 

Die Märkte für persönliche Daten sind von 
starken Anreizen zur Bündelung geprägt. Das 
heißt verschiedene Informationstypen werden zu 
einem Konsumentenprofil zusammengetragen. 
Je vollständiger die Datenzusammenstellung 
ist, desto aussagekräftiger ist das Profil, eine 
hohe Qualität der Daten vorausgesetzt. Durch 
die Anwendung statistischer Verfahren können 
aus diesen Daten Score-Werte ermittelt werden. 
Ein Score ist ein numerischer Wahrscheinlich-
keitswert, der Auskunft über mög liche Zahlungs-
verzögerungen oder den Ausfall des Kredits 
gibt. Eine solche Informationsaggregation in 
Kundenprofilen ermöglicht unter anderem die 
zunehmende Personalisierung von Produkten, 
Dienstleistungen und Preisen, da sich aus den 
Eigenschaften des Kunden seine Zahlungsbereit-
schaft für bestimmte Güter oder Dienstleistun-
gen ableiten lässt. 

Auskunfteien haben ferner Anreize, die einmal 
zusammengestellten Daten zu verschiedenen 
Zwecken zu nutzen. Potentiell lassen sich auf 
Basis der Daten nicht nur Kreditprofile, son-
dern auch Profile der Rentabilität, des Versiche-
rungsrisikos oder des Lebensstils erstellen. In 
Deutschland werden neben Bonitätsprodukten 

4 Diese Marktstruktur ist in den USA, in Großbritannien und in 
Südafrika zu fi nden. Dies sind Länder mit historisch geringer Anzahl 
von Eingriffen in den Markt für Kundenprofi le.

können.2 So ermöglicht das Sammeln und Aus-
werten persönlicher Daten über Schuldner (das 
heißt die Erstellung detaillierter Kundenprofile) 
eine verbesserte Identifikation von Transaktions-
 risiken, die mit einzelnen Kunden verbunden 
sind. Die Informationsintermediation basiert 
auf dem Prinzip der Reziprozität, wonach Un-
ternehmen mit „berechtigtem Interesse“ nur 
solche Datentypen abfragen können, die sie auch 
selber in die Auskunftei einmelden.3 Dies ist 
bei Positivdaten (Daten über vertragskonformes 
Verhalten wie die Aufnahme, ordnungsgemäße 
Abwicklung und Beendigung eines Vertrags) 
wichtiger als bei Negativdaten (nicht vertrags-
konformes Verhalten wie Zahlungsverzöge-
rungen oder Nicht-Rück zahlung von Krediten): 
Unternehmen haben einen geringeren Anreiz, 
Positivdaten einzumelden und dadurch den 
Wettbewerb um die „guten Kunden“ potentiell 
zu intensivieren. In Abbildung 1 ist die Aktivi-
tät der Ein- und Ausmeldung stark vereinfacht 
dargestellt.

Privatsphäre hat ökonomische Dimension 

Die weitgreifende Offenlegung persönlicher Da-
ten durch Auskunfteien kann die Privatsphäre 
von Verbrauchern erheblich einschränken. Dies 
ruft Gesetzgeber und Datenschutz-Aufsichtsbe-
hörden auf den Plan, die eine Balance zwischen 
ökonomischer Wohlfahrt (Maximierung von 

2 Im vorliegenden Kontext ist dann von Sekundär- oder Tertiärmärkten 
die Rede, wenn Daten in einem Markt zu einem bestimmten Zweck 
erhoben wurden (zum Beispiel im Kreditmarkt), dann aber in einem an-
deren Markt verkauft werden (zum Beispiel dem Versicherungsmarkt).
3 Das berechtigte Interesse muss nach dem neuen Gesetzentwurf 
entweder ein juristisches oder ein wirtschaftliches sein. Ursprünglich 
festgelegt ist es in § 29, Abs. 2 BDSG.

Abbildung 1

Aktivität einer Kreditauskunftei

- Datenkompilation
- Datenauswertung
- Datenverkauf
- Consulting

Auskunftei

Einmeldende Unternehmen

Finanzinstitute
Versicherungen
Handelsunternehmen
Telekom-Anbieter
Versandhäuser
Energieversorger
Wohnungswirtschaft

Abfragende Unternehmen

Finanzinstitute
Versicherungen
Handelsunternehmen
Telekom-Anbieter
Versandhäuser
Energieversorger
Wohnungswirtschaft

Quelle: Jentzsch, N., a.a.O.  DIW Berlin 2008
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ein Weiterverkauf der Information auf Sekundär-
märkten erlaubt ist, und ob die Partner wiederholt 
miteinander handeln, also Lerneffekte entstehen, 
die zu strategischer Informationsoffenlegung 
führen. So könnte der Verkauf von Kundendaten 
zu Werbezwecken dazu führen, dass ein Kunde 
in Zukunft nicht mehr gewillt ist, persönliche 
Daten offen zu legen, um beispielsweise keine 
Werbung von Dritten zu erhalten. 

Positive Wohlfahrtseffekte werden erzielt, 
wenn eine zunehmende Typendifferenzierung 
(beziehungs weise Gruppendifferenzierung) im 
Markt dazu führt, dass ein Anbieter sein Ange-
bot auf neue Konsumentengruppen ausdehnen 
kann.8 Sollte eine solche Differenzierung aller-
dings zum Ausschluss mancher Kundenklassen 
führen, wie dies bereits ansatzweise in der Realität 
beobachtbar ist, wird die Konsumentenwohlfahrt 
reduziert. Datenschutzrechtliche Regulierungen, 
die Verfügungsrechte (wie das Recht auf Einwilli-
gung zur Datenverarbeitung oder Datenlöschung) 
unterschiedlichen Marktseiten zuschreiben, be-
einflussen in der Theorie die strategische Wahl 
von Informationsoffenlegung.

Hinzu kommt, dass Zweit- und Drittverwendung 
der Daten in weiteren Märkten zu negativen Ex-
ternalitäten für die Betroffenen führen können, 
im Extremfall zum Ausschluss von Dienstleis-
tungen, die nicht nur in Primär-, sondern auch 
in Sekundär- und Tertiärmärkten angeboten wer-
den.9 Da mittlerweile auch Vermieter, Telekom-
munikations-Unternehmen und Versandhäuser 
auf Datenbestände zugreifen, können sich diese 
Externalitäten unter Umständen potenzieren. Der 
Ausschluss von Verbrauchern ist hierbei ein Ex-
 tremfall, wahrscheinlicher ist die risiko-basierte 
Anpassung von Preisen und Vertragskonditio-
nen. Begünstigt wird dies durch eine mögliche 
Korrelation der einzelnen Risiken, wie etwa des 
Kredit- und Versicherungsrisikos. 

Die Aufteilung und Zuschreibung von Verfü-
gungsrechten über persönliche Informationen 
hat also Auswirkung auf Verteilungsergebnisse. 
Derjenige, der mehr Informationen über die ande-
re Marktseite besitzt, kann sich theoretisch einen 
größeren Teil der Rente aus einer Transaktion 
aneignen. Maßnahmen, die im zunehmenden 
Wettbewerb der Auskunfteien die Transparenz 
für Konsumenten erhöhen, haben sicherlich eine 

8 Vgl. Varian, H.: Price Discrimination and Social Welfare. American 
Economic Review, 1985, 75(4), 870-75.
9 Die Möglichkeit, zusätzliche Einnahmen aus dem Weiterverkauf 
der Daten zu erzielen, ist in der Literatur als „exzessiver Anreiz zur 
Datensammlung“ stilisiert worden. Vgl. Taylor, C. R.: Consumer Privacy 
and the Market for Customer Information. RAND Journal of Economics, 
2004, 35 (4), 631-50. 

(Kreditauskunft, verschiedene Scores) auch 
Adress produkte und Identitätsprodukte (Über-
prüfung von Kundenidentitäten) angeboten. 

Die zunehmende Bündelung und Produktdif-
 ferenzierung kann sowohl positive als auch ne-
gative Auswirkungen für Betroffene haben. Zum 
einen ermöglicht sie abfragenden Unternehmen 
wie Banken, Risiken besser zu erkennen mit po-
sitiven Auswirkungen auf Risikomanagement 
und Produktivität. Wenn sogenannte „gute Ri-
siken“ und „schlechte Risiken“ größtenteils klar 
voneinander getrennt werden können, kann sich 
beispielsweise eine Bank auf den mittleren Be-
reich von potentiellen Kunden konzentrieren, wo 
unklar ist, ob ein Kredit gewährt werden sollte.

Allerdings kann dies im Extremfall dazu führen, 
dass einige Kundengruppen nur noch begrenzt 
Zugang zu bestimmten Dienstleistungen und 
Produkten erhalten. Zum Beispiel werden neu-
erdings im Bankenbereich Kundendaten benutzt, 
um sich von jenen zu trennen, die höhere Risiken 
aufweisen oder nicht besonders profitabel sind.5 
Der Effekt kann umgekehrt aber auch ein positiver 
sein, wenn Verbraucher mit gutem Kreditrisiko 
auch Zugang zu zusätzlichen Dienstleistungen 
erhalten.6

Wohlfahrtswirkungen der 
Informationsintermediation

Informationsintermediation, Bündelung und 
Produkt differenzierung ermöglichen eine Preis-
diskriminierung, die Auswirkungen auf die 
Effizienz der Marktergebnisse hat und zu einer 
Preisspreizung führen kann. Kunden mit höhe-
rem Kreditrisiko müssen dann Risikoaufschläge 
bezahlen oder höhere Sicherheiten bieten, wäh-
rend „gute“ Kunden bessere Kreditkonditionen 
erhalten.

Die Auswirkungen auf die gesamtgesellschaftliche 
Wohlfahrt hängen von verschiedenen Umständen 
ab, so zum Beispiel ob es sich um produktive oder 
nicht produktive Informationen handelt, um nai-
ve oder weitsichtige Konsumenten auf der Nach-
fragerseite oder um Monopole oder Oligo pole auf 
der Angebotsseite.7 Entscheidend ist ferner, ob 

5 Erst kürzlich wurde bekannt, dass die HypoVereinsbank 143 000 
„nicht strategische“ Kunden abstoßen will. Deren Ermittlung basiert 
auf der Anwendung eines Computerprogramms, 
Der Spiegel: Abschuss per Computer. Nr. 18/2008, 103.
6 Die Schufa gibt beispielsweise an, dass zu über 90 Prozent der im 
Schufa-Datenbestand gespeicherten Personen ausschließlich positive 
Kreditbiographien haben.
7 Information ist dann produktiv, wenn sie direkt die Kosten 
beeinfl usst, welcher der uninformierten Marktseite (zum Beispiel 
Kreditgeber) aus den Eigenschaften der informierten Marktseite 
(zum Beispiel Kreditnehmer) entstehen. 
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institute wird ein Erlaubnistatbestand geschaffen, 
so dass eine Weitergabe an Auskunfteien erlaubt 
ist, „ ... sofern nicht das schutzwürdige Interesse 
des Betroffenen an dem Ausschluss der Übermitt-
lung im Einzelfall überwiegt.“11 Hiervon ist der 
Betroffene beim Abschluss eines Kreditvertrags 
zu unterrichten. Dabei sind sowohl Art als auch 
Umfang dieser Unterrichtung offen. Geklärt wer-
den muss, in welchem Umfang sie stattfindet, 
wenn Banken Daten automatisch an mehrere 
Auskunfteien melden. Fraglich ist ebenfalls, ob 
eine Untersagung von Zweit- und Drittverwen-
dung der Daten für bestimmte kommerzielle 
Zwecke ein überwiegendes schutzwürdiges In-
teresse darstellen würde. 

Darüber hinaus gab es bislang auch kein aus-
drückliches Recht, den persönlichen Score-
Wert zu erfahren. Mit der Novellierung würde 
ein Auskunftsanspruch über den persönlichen 
Score-Wert geschaffen sowie der wesentlichen 
Datenarten und deren Gewichtung in der Berech-
nung des Scores. Diese Informationspflichten 
beeinflussen nicht direkt die Verfügungsrechte 
bezüglich der persönlichen Information. Sie 
sollen in erster Linie helfen, dass Betroffene 
automatisierte Entscheidungen besser nachvoll-
ziehen können. Allerdings ist unklar, wie genau 
dies in der Praxis umgesetzt werden soll, wenn 
der Verbraucher keinen direkten Kontakt mit dem 
Kreditgeber hat, wie beim point-of-sale Kredit. 
Daten über Verhaltensweisen des Betroffenen, die 
der Markttransparenz dienen, dürfen (auch mit 
Einwilligung Betroffener) nicht mehr zur zukünf-
tigen Beauskunftung an Auskunfteien übermit-
telt werden. Dies betrifft das so genannte „credit 
shopping“ bei dem Kunden bei verschiedenen 
Banken nach Kreditkonditionen anfragen, was 
von Aus kunfteien in der Vergangenheit negativ 
in den Score einbezogen wurde. Des Weiteren ist 
auch positiv, dass die Ausübung von gesetzlich 
garantierten Rechten für eine Prognose seines 
künftigen Verhaltens unzulässig ist. Die Novel-
lierung bringt für Unternehmen also neue Unter-
richtspflichten und gleichzeitig für Verbraucher 
neue Rechte. 

Innovative Regulierungen 
in anderen Ländern 

In Ländern wie den USA, Großbritannien oder 
Südafrika stehen Kreditauskunfteien schon län-
ger in intensivem Wettbewerb. Die USA haben 
als erstes Land Kreditauskunfteien im Fair Credit 

11 Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Bundesdatenschutz-
 gesetzes, Stand April 2008, 11. Für Bereiche außerhalb der Kredit    -
insti tute gelten die Regeln wie bisher.

positive Auswirkung, da ein Verbraucher präzi-
seres Wissen über Sammlung und Verwendung 
seiner Daten erhält und somit eher seine Rechte 
ausüben kann. Einen Blick in die Marktrealität 
anderer Länder zeigt jedoch, dass neben den neu-
en Auskunftsrechten für Verbraucher, wie sie im 
Rahmen der Novellierung des BDSG geplant sind, 
gegebenenfalls weitere Schritte nötig sind, um 
den Markt transparenter zu gestalten. Um inno-
vative Regulierungen zu studieren, sowie einen 
Eindruck von potentiellen Marktentwicklungen zu 
erhalten, lohnt sich der Blick über die Grenzen.

Novellierung soll mehr Transparenz bringen

Deutschland gehört in die Riege der Länder mit 
relativ strikten Datenschutzregulierungen. Das 
BDSG liefert die Vorschriften für die Datenver-
arbeitung von nicht öffentlichen Stellen, also 
von Wirtschaftsunternehmen. So legt es unter 
anderem die Zulässigkeit der Datenverarbeitung 
fest, oder unter welchen Vorraussetzungen von 
Dritten auf Daten zugegriffen werden und unter 
welchen Bedingungen diese an Dritte weiterge-
geben werden dürfen, so auch an Auskunfteien. 
Betroffene müssen beispielsweise bei der ersten 
Speicherung ihrer Daten von der verantwort-
 lichen Stelle von deren Zweckbestimmung und 
über ihre Nutzung informiert werden. 

Eine der wichtigsten Änderungen ist sicherlich, 
dass ein Recht auf eine jährliche kostenfreie 
Selbstauskunft geschaffen wird, wie es in ande-
ren Ländern schon besteht. Hiermit kann der 
Verbraucher die Vollständigkeit und Richtigkeit 
seiner Daten überprüfen. Dies ist allerdings nur 
möglich, wenn das Profil in einer für den Verbrau-
cher klaren und verständlichen Form dargestellt 
wird und er gleichzeitig über seine Rechte der 
Richtigstellung informiert wird.

Bislang wurden Verbraucher über die Übermitt-
lung von Negativdaten meist nur durch Vertrags-
klauseln informiert.10 Diese beinhalteten gleich-
zeitig auch eine Einwilligung in die Übermittlung 
der Positivdaten (zur künftigen Beauskunftung 
an Dritte). Ein solches Vorgehen ist allerdings 
nur dann datenschutzrechtlich unbedenklich, 
wenn die Einwilligung tatsächlich freiwillig ge-
geben wurde. Im vorliegenden Gesetzentwurf 
zur Novellierung des BDSG wird diese Freiwil-
ligkeit gegenüber Kreditinstituten angezweifelt, 
da der Abschluss eines Kreditvertrages ohne 
Bonitätsauskunft kaum mehr möglich ist. Für 
die Übermittlung von Positivdaten durch Kredit-

10 Allgemein als „Schufa-Klauseln“ bekannt.
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Reporting Act von 1970 reguliert.12 In Großbri-
tannien unterliegen die Unternehmen seit 1984 
einem Datenschutzgesetz, das aber erst 1998 
auf das europäische Niveau angepasst wurde. In 
Südafrika wurden diese Unternehmen erst mit 
dem National Credit Act von 2007 reguliert. 

Eine der wichtigsten Neuerungen im Zuge der 
Novellierung des deutschen Datenschutzgesetzes 
ist die kostenfreie Selbstauskunft, die Betroffene 
einmal jährlich einfordern können. Diese Rege-
lung besteht bereits seit 2003 in den USA und 
seit 2007 auch in Südafrika. Dort hat die Erfah-
rung gezeigt, dass es wichtig ist festzulegen, dass 
Kundenprofile in einer für den Verbraucher ver-
ständlichen Form angeboten werden müssen. In 
den USA können Betroffene den Score-Wert ein-
sehen – inklusive der Spanne möglicher Scores, 
die wichtigsten negativen Einflussfaktoren, das 
Datum des Scores und den Namen der Firma 
von der die zugrunde liegenden Daten stammen. 
Darüber hinaus haben das Federal Reserve Board 
und die Federal Trade Commission jetzt Regu-
lierungen vorgeschlagen, wonach Kreditgeber 
ihre Kreditnehmer aufklären müssen, wenn 
aufgrund des Kreditprofils „materiell weniger 
günstige“ Vertragskonditionen gewährt wurden 
im Vergleich mit anderen Konsumenten.13 Mit 
Ausnahmen wird diese Regel auf alle Kreditgeber 
angewandt, die risikobasierte Preisdiskriminie-
rung vornehmen. 

Die Erfahrung zeigt auch, dass es für Verbrau-
cher unter Umständen verwirrend sein kann, 
wenn Daten an mehrere Auskunfteien gemeldet 
werden. Beispielsweise besteht in den USA ein 
Oligopol aus drei Großauskunfteien (Experian, 
TransUnion und Equifax). Durch Zentralisierung 
bestimmter Verfahren, versucht man dort dem 
Verbraucher die Ausübung seiner Rechte zu 
erleichtern. Zum Beispiel unterrichten sich die 
Unternehmen gegenseitig, falls ein Verbraucher 
eine Identitätsbetrugs-Warnung an eine der Aus-
kunfteien gegeben hat. Bei Nachweis des Betrugs 
werden diese  Datenprofile blockiert.

Feststellbar ist, dass in Ländern mit laxen Daten-
schutz-Regimen und im Wettbewerb stehenden 
Auskunfteien in den vergangenen Jahren mehr 
und mehr Verfügungsrechte dem Verbraucher 
zugeordnet wurden, um negativen Marktent-
wicklungen entgegen zu wirken. Gerade in den 
USA war es nötig, umfassende und detaillierte 

12 Dieses Gesetz wurde über Jahrzehnte nicht geändert.
13 Sogenannte „risk-based pricing notices” (Sect. 311, Fair and 
 Accurate Credit Transaction Act of 2003), Board of Governors of 
the Federal Reserve System, Federal Trade Commission, Fair Credit 
Reporting Risk-Based Pricing Regulations, 2008, notice of proposed 
rulemaking.

Regulierungen in den 90er Jahren zu implemen-
tieren. Die Lage dort zeigt, dass es wichtig ist, den 
Verbraucher genau darüber aufzuklären, welche 
Auskunftei welche Daten hat und warum ver-
schiedene Auskunfteien unterschiedliche Scores 
verkaufen können, was einen erheblichen Un-
terschied bei den Kosten in der Kreditaufnahme 
machen kann. Darüber hinaus ist es notwendig, 
die Qualität der Daten sicherzustellen. Aufklä-
rung der Verbraucher und Einsichtsrechte sind 
sicherlich zuträglich. Allerdings haben gerade in 
den USA auch Untersuchungen stattgefunden, 
um Datenqualität und Vollständigkeit von einer 
unabhängigen öffentlichen Stelle wie der Ban-
kenaufsicht zu analysieren.14 

Der Vergleich verschiedener Regulierungsmus-
ter in Ländern mit intensiverem Wettbewerb in 
Märkten für Kundenprofile zeigt, dass künftig 
auch in Deutschland weitere Maßnahmen zur 
Transparenzverbesserung nötig sein werden. 
Heutzutage stehen Gesetzgeber und Datenschutz-
Aufsichtsbehörden allerdings noch vor weiteren 
Problemen, die aus der Internationalisierung des 
Geschäfts mit Kundenprofilen resultieren. Der 
Wettbewerb unter den Kreditauskunfteien ist 
längst nicht mehr nur national, sondern bereits 
international entbrannt.

Wettbewerb ist längst europäisch – 
Datenverkehr nicht

Deutsche Auskunfteien (mit Ausnahme der Cre-
ditreform) sind bislang kaum international tätig. 
Die größten Kreditauskunfteien der Welt (gemes-
sen an der Präsenz in Märkten) kommen aus 
den USA, gefolgt von der isländischen CreditInfo 
und der italienischen CRIF. Diese Unterneh-
men spannen zunehmend länderübergreifende 
Netze (basierend auf firmeninternen System-
Plattformen), in denen später der internationale 
Datenverkehr fließen soll. Zwar ist augenblick-
lich die grenzüberschreitende Kreditvergabe an 
Konsumenten vernachlässigbar, allerdings kann 
erwartet werden, dass es mittelfristig zu einer 
Zunahme der grenzüberschreitenden Nachfra-
ge nach Finanzdienstleistungen kommt. Damit 
könnte die Intransparenz der Datenerhebung und 
-speicherung in den nächsten Jahren für Verbrau-
cher noch erheblich zunehmen. Für Europa stellt 
sich hierbei die Frage, ob eine neue Richtlinie 
notwendig ist, um den internationalen Datenver-
kehr unter den privaten Kreditauskunfteien zu 

14 Avery, B. R., Bostic, R. W., Calem, P. S., Canner, C. B.: Credit Report 
Accuracy and Access to Credit. Federal Reserve Bulletin, Sommer 
2004, 297–322.
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regulieren.15 Im Augenblick unterliegt der grenz-
überschreitende Verkehr persön licher Daten der 
EG-Datenschutzrichtlinie, die durch das BDSG 
(Stand 15. November 2006) in Deutschland 
umgesetzt wurde.16 Zwar bestehen hier gene-
relle Bestimmungen des Datenschutzes, welche 
grenzüberschreitenden Datenverkehr in Europa 
ermöglichen sollen. Das Problem liegt aber im 
Detail der uneinheitlichen rechtlichen Umset-
zung in den Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union. Die vergleichende Rechtsanalyse macht 
es möglich, die erheblichen Unterschiede in der 
Umsetzung der EG-Richtlinie, sowie der weiter-
gehenden Regulierung von Kreditaus kunfteien 
aufzudecken.17 Unterschiede bestehen nicht nur 
in der Regulierung und Rechtsauslegung von 
Verbraucherrechten im Datenschutz sondern 
auch in den Löschungsfristen der Daten oder der 
Interpretation von berechtigtem Zugang zu den 
Daten. Die Einmeldung von Anzahl und Typen 
der Datenkategorien (zum Beispiel Bürgschaften, 
Gerichtsurteile, Steuerschulden) unterscheidet 
sich ebenfalls (Abbildung 2).

Aufgrund der überwiegend nationalen Aktivität 
von Kreditauskunfteien werden in Brüssel bereits 
Bedenken hinsichtlich der Wettbewerbsimplika-
tionen geäußert. So brachte die Generaldirektion 
Wettbewerb der Europäischen Kommission 2007 
hervor, dass Kreditauskunfteien den pan-euro-
päischen Wettbewerb im Retail-Bankengeschäft 
behindern könnten.18 Als Indiz hierfür werden 
die unterschiedlichen Erfassungsraten (im Sinne 
von abgespeicherten Personen zu wirtschaftlich 

15 Dies wird kritisch diskutiert in Jentzsch, N.: Do We Need a European 
Directive for Credit Reporting? CESIfo Dice Report 2, 2007, 49-54.
16 Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verar-
beitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr. 
ABl. EG Nr. L 281, 31 ff.
17 Vgl. Jentzsch, N.: Financial Privacy – An International Comparison 
of Credit Reporting Systems. Heidelberg 2007.
18 Vgl. European Commission: Report on the Retail Banking Sector 
Inquiry. Commission Staff Working Document, 2007.

aktiver Population) in den einzelnen europä-
ischen Staaten gewertet.19 Je kleiner der Pool 
an bekannten Risiken, desto schwieriger sind 
Markteintritte von außen. Inländische Banken, 
denen die Kunden bekannt sind, haben einen 

19 Nach Angaben der Kommission schwanken die Erfassungsraten 
zwischen fünf und 80 Prozent. Die Daten zu wirtschaftlich aktiver 
Population stammen von der International Labor Organization und 
bezeichnen Personen im Alter ab 15 Jahren. 

Abbildung 2

Dateneinmeldungen bei Auskunfteien1 
in ausgewählten europäischen Ländern
Anzahl der erfassten Datenkategorien
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Quellen: CEPS/ECRI. DIW Berlin 2008

Marktbarrieren

Es gibt mehrere potentielle Marktbarrieren im Auskunf-
teiwesen, welche einen Einfluss auf den nachgelagerten 
Bankenwettbewerb haben können: 

potentiell unfaire und diskriminierende Bedingungen 
für ausländische Banken im Bezug auf den Zugriff auf 
die inländische Datenbank einer Auskunftei. Dies 
kann sich unter anderem in variierenden Kriterien 
der Partizipation bei der Ein- und Ausmeldung von 
Daten oder in der Struktur der Preissetzung wieder-
spiegeln.

•

unvollständiger Datenaustausch. Banken und andere 
Teilnehmer haben Anreize, die guten Risiken in ihren 
Portfolien entweder nicht oder nur unvollständig ein-
zumelden oder Kreditlimite von Kunden strategisch 
zu unterschätzen.

Negativdaten-Speicherung: Dies bedeutet für markt-
eintretende Banken, dass sie sich einem Pool vorselek-
tierter, risikoreicher Kreditnehmer gegenübersehen 
und nur auf deren Daten zugreifen können. Der Rest 
des Marktes bleibt unbekannt. 

•

•
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Wettbewerbsvorteil, der Eintritte von außen er-
schwert (Kasten). 

Insgesamt ist es noch ein weiter Weg zur europä-
 ischen Harmonisierung von Kreditauskünften 
über Verbraucher. Die zunehmende Internationa-
lisierung wird auch hierzulande Auswirkungen auf 
Markttransparenz und Verbraucherrechte haben, 
die jetzt noch nicht vollständig absehbar sind.

Fazit

Im immer intensiveren Wettbewerb unter Kre-
ditauskunfteien können die neuen Auskunfts- 
und Informationsrechte in Deutschland nur als 
ein kleiner Schritt zur Transparenzverbesserung 
gesehen werden. Hierbei lohnt sich der Blick über 
die Grenzen in Länder, wo bereits seit Jahrzehn-
ten intensiver Wettbewerb unter Auskunfteien 
besteht. Weitere Verbraucherrechte und Aufklä-
rung werden schon in naher Zukunft nötig sein. 
Der Verbraucher sollte genau informiert werden, 
wenn Daten an mehrere Auskunfteien gemeldet 
werden. Der Verbraucher sollte auch darüber auf-
geklärt werden, dass verschiedene Kreditauskunf-
teien unterschiedliche Scores berechnen können, 

was sich erheblich auf die Kreditkonditionen 
auswirken kann. Zukünftige Forschung könnte 
analysieren, wie sich ein Mitspracherecht des Ver-
brauchers auswirken würde, wenn er bestimmen 
könnte, von welcher Auskunftei sein Kreditprofil 
abgefragt werden soll. Weitere Schritte werden 
notwendig sein, bezüglich der kommerziellen 
Zweit- und Drittverwendung der Daten, die dem 
Verbraucher bislang nur selten bekannt waren 
oder nur allgemein mitgeteilt wurden. 

Verbraucher sollten daher einerseits umfassend 
und detailliert darüber aufgeklärt werden, für wel-
che Zwecke ihre persönlichen Daten verwendet 
werden. Andererseits sollten sie eindeutigere 
Rechte erhalten, die kommerzielle Zweit- und 
Drittverwendung ihrer Daten einzuschränken. 
Die Wettbewerbsstrategien der Auskunfteien, so-
wie ihre Innovationsanreize werden auch künftig 
zu einer weiter gehenden Bündelung und Pro-
duktdifferenzierung im Markt für Kundenprofile 
führen. Dies hat Auswirkung auf die Privatsphäre 
von Verbrauchern. Zukünftige Forschung sollte 
auf die Wohlfahrtsimplikationen der Regelungen 
eingehen. Dann könnten datenschutzrechtliche 
Novellierungen auch auf den ökonomischen 
Prüfstand gestellt werden. 



Wochenbericht des DIW Berlin Nr. 22/2008298

Mindestlohn kein geeignetes Instrument 
gegen Armut in Deutschland

Ein Argument für die Einführung eines gesetz lichen 
Mindestlohnes in Deutschland ist die Verringerung 
von Armut der arbeitenden Bevölkerung. Eine ak-
tuelle Studie des DIW Berlin untersucht die Vertei-
lungswirkungen eines bundesweiten Mindestlohnes 
von 7,50 Euro auf Löhne und Haushaltseinkommen. 
Obwohl seine Einführung mit einem erheblichen An-
stieg der Bruttolöhne im unteren Bereich verbunden 
wäre, ist ein Mindestlohn – gemessen am Nettoein-
kommen der Haushalte – kein geeignetes Instrument 
zur Reduktion von Armut und Ungleichheit, selbst 
wenn Beschäftigungsneutralität unterstellt wird. 
Durch die Lohnsteigerung entfallen zum einen be-
dürftigkeitsorientierte Einkommenstransfers. Zum 
anderen leben vom Mindestlohn betroffene Arbeit-
nehmer nicht mehrheitlich in Haushalten unterhalb 
der Armutsschwelle, sondern verteilen sich über ver-
schiedene Einkommensklassen.

Die Studie basiert auf dem Mikrosimulations-
 modell STSM, das die komplexen Interaktio-
nen zwischen den individuellen Bruttolöhnen, 
Steuern und Transfers sowie den verfügbaren 
Nettoeinkommen auf Haushaltsebene abbildet.1 
Auf Basis bis zum Jahr 2008 fortgeschriebener 
Daten des Sozio-ökonomischen Panels (SOEP) 
aus dem Jahr 2006 wird der Status quo mit ei-
nem Alternativszenario, das einen Mindestlohn 
von 7,50 Euro unterstellt, verglichen.2 Dabei 
wird angenommen, dass die Einführung des 
Mindest lohnes Arbeitsangebot und -nachfrage 
nicht beeinflusst.3

Die Einführung eines Mindestlohnes wäre zwar 
nur mit einer relativ geringen Erhöhung des 
durchschnittlichen Bruttostundenlohns ver-
bunden. Im Niedriglohnbereich käme es aber 
zu einem substantiellen Anstieg (30 Prozent im 
untersten Lohndezil). Dieser fiele aufgrund der 
bestehenden Lohnunterschiede für ostdeutsche 
Arbeitnehmer deutlich größer aus als für west-
deutsche, und er wäre im Westen für Frauen grö-
ßer als für Männer (Tabelle 1). Auch würden von 
einem Mindestlohn Jüngere, Geringqualifizierte 
und geringfügig Beschäftigte überdurchschnitt-
lich profitieren.4 

Im Gegensatz zu den Wirkungen auf die indivi-
duellen Bruttolöhne würde sich die Einführung 

1 Vgl. dazu Steiner,V., Wrohlich, K., Haan, P., Geyer, J.: Documentation 
of the Tax-Benefi t Microsimulation Model STSM. Version 2008. DIW 
Data Documentation Nr. 31, Berlin 2008.
2 Zur Datenbasis, den Methoden sowie zu den detaillierten Schätz-
 ergebnissen vgl. Müller, K.-U., Steiner, V.: Would a Legal Minimum 
Wage Reduce Poverty? A Microsimulation Study for Germany. 
DIW Diskussionspapier Nr. 791, Berlin 2008.
3 Die ökonomische Literatur zu den Auswirkungen von Mindest löhnen 
auf die Beschäftigung ist ambivalent, wobei die Mehrzahl der 
empirischen Studien Beschäftigungsverluste für vom Mindestlohn 
betroffene Arbeitnehmergruppen diagnostiziert. Insofern ist das hier 
unterstellte beschäftigungsneutrale Szenario als eher optimistisch 
anzusehen.
4 Vgl. dazu die Berechnungen in Müller, K.-U., Steiner, V., a.a.0., 
Tabelle A1.

Kai-Uwe Müller
kmueller@diw.de

Viktor Steiner
vsteiner@diw.de
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von Mindestlöhnen auf die Netto-Haushaltsein-
kommen nur wenig auswirken. Im Durchschnitt 
aller betroffenen Haushalte wäre der Anstieg 
des monatlichen Einkommens nicht höher als 
50 Euro (oder 2 Prozent) in West- und 80 Euro 
(4 Prozent) in Ostdeutschland. Für Familien mit 
Kindern wie auch für Haushalte mit nur einem 
Beschäftigten fällt der Einkommensanstieg noch 
kleiner aus (Tabelle 2). Die Gesamtänderung der 
Einkommen beliefe sich auf etwa 1,5 Milliarden 
Euro pro Jahr, was lediglich ein Viertel des Brut-
tolohnzuwachses ausmacht. Es käme daher zu 
einer Entlastung der Sozialkassen und einer Er-
höhung der Lohnkosten. Der Osten profitiert mit 
14 Prozent betroffenen Haushalten (gegenüber 
nur 7 Prozent im Westen) auch hier überdurch-
schnittlich.

Obwohl die größten absoluten Einkommensge-
winne pro Haushalt im untersten Zehntel der 
Einkommensverteilung (erstes Dezil) verzeich-

net würden, wäre ein Mindestlohn als Maßnah-
me gegen Armut nicht besonders zielgerich-
tet. Die Betroffenen sind nicht im Bereich der 
niedrigsten Haushaltseinkommen konzentriert, 
sondern verteilen sich über unterschiedliche 
Einkommensniveaus. Daher würden auch rei-
chere Haushalte vom Mindestlohn profitieren. 
Demzufolge hätte ein Mindestlohn von 7,50 
Euro kaum Einfluss auf die gesamte Einkom-
mensverteilung. Eine weiterführende Analyse 
hat außerdem gezeigt, dass dadurch weder der 
Anteil armer Haushalte („Armutsquote“) noch 
das Ausmaß der Armut innerhalb dieser Gruppe 
signifikant reduziert würden.5

5 Dieses Ergebnis hängt nicht vom gewählten Indikator für Armut ab 
und ist auch nicht sensitiv bezüglich der Defi nition der Armutsgrenze; 
vgl. dazu Müller, K.-U., Steiner, V., a.a.0, insbesondere Table 5 und 
Table A6.

Tabelle 1

Brutto-Lohneffekte der Einführung eines gesetzlichen Mindestlohnes von 7,50 Euro pro Stunde
In Euro pro Stunde

Insgesamt
Männer Frauen

Westdeutschland Ostdeutschland Westdeutschland Ostdeutschland

Ohne 
Mindestlohn

Mit 
Mindestlohn

Ohne 
Mindestlohn

Mit 
Mindestlohn

Ohne 
Mindestlohn

Mit 
Mindestlohn

Ohne 
Mindestlohn

Mit 
Mindestlohn

Ohne 
Mindestlohn

Mit 
Mindestlohn

1.–10. Perzentil 5,74 7,50 7,52 8,34 4,53 7,50 5,45 7,50 4,70 7,50

11.–15. Perzentil 8,23 8,23 10,94 10,94 6,99 7,50 7,66 7,74 6,62 7,50

16.–25. Perzentil 9,80 9,80 12,56 12,56 8,16 8,16 9,01 9,01 7,50 7,61

Median 14,74 14,74 17,66 17,66 12,21 12,21 13,45 13,45 11,29 11,29

Mittelwert 16,01 16,19 19,03 19,12 13,00 13,32 14,41 14,62 12,17 12,52

Betroffenheit in Prozent – 9,44 – 4,01 – 14,90 – 11,60 – 12,17

Veränderung der Lohnsumme 
in Millionen Euro pro Monat – 499,0 – 114,9 – 80,5 – 214,5 – 89,2

In Prozent der Lohnsumme 
insgesamt – 0,76 – 0,32 – 1,68 – 1,04 – 2,22

Quellen: SOEP-Welle 2006; Müller, K.-U., Steiner, V., a.a.0. DIW Berlin 2008

Tabelle 2

Netto-Einkommenseffekte für die von einem gesetzlichen Mindestlohn betroffenen Haushalte

Betroffene Haushalte
Netto-Durchschnitts-

einkommen

Steigerung des Netto-Einkommens durch den Mindestlohn Anteile 
am Gesamteffekt Je Haushalt Insgesamt

In Prozent Euro pro Monat Euro pro Monat In Prozent
Millionen Euro 

pro Monat
In Prozent

Deutschland 8,6 2 362 61 2,6 119,3 100

Westdeutschland 7,3 2 567 53 2,1 71,8 60

Ostdeutschland 14,4 1 914 77 4,0 47,6 40

Ohne Kinder 6,8 1 597 77 4,8 71,4 60

Mit Kindern 11,3 3 049 46 1,5 48,0 40

Paarhaushalte 10,6 3 035 60 2,0 76,4 64

Alleinstehende 6,5 1 130 62 5,5 42,9 36

Quellen: SOEP-Welle 2006; Müller, K.-U., Steiner, V., a.a.0. DIW Berlin 2008
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Fazit

Aus wirtschaftspolitischer Sicht bedeuten die 
Ergebnisse dieser Studie, dass ein gesetzlicher 
Mindestlohn in Deutschland kein geeignetes 
Instrument zur Umverteilung von Einkommen 
und zur Reduktion von Armut darstellt. Dies 
folgt aus dem nur lockeren Zusammenhang 
zwischen niedrigen Bruttostundenlöhnen und 
der Höhe des Netto-Haushaltseinkommens. Das 
gegenwärtige System einkommensgeprüfter 
Transfers garantiert vergleichsweise hohe soziale 

Mindeststandards und ist zugleich durch erhebli-
che Transfer-Entzugs raten im Falle von Einkom-
menssteigerungen gekennzeichnet. Infolge des 
Mindestlohnes würden steuerbasierte Transfer-
zahlungen für Bezieher niedriger Lohneinkom-
men in höhere Kosten der Beschäftigung dieser 
Arbeitnehmer umgewandelt. Die zusätz liche Be-
rücksichtigung möglicher Beschäftigungseffekte 
würde voraussichtlich zu einer noch pessimis-
tischeren Beurteilung von Mindestlöhnen füh-
ren, zumindest was ihre Eignung als Instrument 
gegen Armut angeht.

JEL Classification:
I32, H31, J32

Keywords:
Minimum wage, 

Wage distribution, 
Poverty reduction, 

Microsimulation
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Does Aging Influence Sectoral Employment Shares? 
Evidence from Panel Data

In this study, we investigate whether population aging infl uences employment shares in different 
economic sectors. To this end, we employ dynamic panel data analysis. Our unbalanced data set 
comprises 54 countries and extends to a maximum time period from 1970 till 2004. Our results sug-
gest that the aging variable – approximated by the ratio of elderly either to the total population or 
to the labor force – does have a statistically signifi cant differentiated impact on the employment 
shares when controlling for other relevant factors, e.g., income per capita, share of trade in GDP, 
government consumption share in GDP, population size, etc. In particular, we fi nd that an increase 
in the aging proxies exerts a statistically signifi cant adverse effect on the employment shares in 
agriculture, manufacturing, construction, and mining and quarrying industries. At the same time, 
increasing share of the elderly people in the society positively affects employment shares in com-
munity, social, and personal services as well as in the fi nancial sector. In the simulation exercise, we 
illustrate the effects of aging on the employment structure within the next 45 years.

Discussion Paper No. 785
April 2008

Jonas Dovern, Ulrich Fritsche

Estimating Fundamental Cross-Section Dispersion 
from Fixed Event Forecasts

A couple of recent papers have shifted the focus towards disagreement of professional fore-
casters. When dealing with survey data that is sampled at a frequency higher than annual and 
that includes only fi xed event forecasts, e.g. expectation of average annual growth rates mea-
sures of disagreement across forecasters naturally are distorted by a component that mainly 
refl ects the time varying forecast horizon. We use data from the Survey of Professional Fore-
casters, which reports both fi xed event and fi xed horizon forecasts, to evaluate different meth-
ods for extracting the “fundamental” component of disagreement. Based on the paper’s results 
we suggest two methods to estimate dispersion measures from panels of fi xed event forecasts: a 
moving average transformation of the underlying forecasts and estimation with constant fore-
cast-horizon-effects. Both models are easy to handle and deliver equally well performing results, 
which show a surprisingly high correlation (up to 0:94) with the true dispersion.

Discussion Paper No. 787
April 2008

Vanessa von Schlippenbach

Complementarities, Below-Cost Pricing, and Welfare Losses

We analyze below-cost pricing in retail markets and examine its impact on social welfare as well 
as on suppliers’ incentives to invest in quality. Considering negotiations about a linear whole-
sale price between the retailer and her suppliers, we fi nd that below-cost pricing aggravates the 
double marginalization problem and causes welfare losses compared to a regime where below-
cost pricing is banned. Furthermore, suppliers have stronger incentives to invest in high quality 
products if a ban of below-cost pricing is enforced.

Discussion Paper No. 788
Mai 2008
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Sebastian Braun, Nadja Dwenger

Success in the University Admission Process in Germany: 
Regional Provenance Matters

School education in Germany is under the responsibility of the federal states and as a con-
sequence average grades differ widely across regions. Since school leavers apply nationwide for 
admission to university, regional provenance may thus matter a lot for the success probability 
in the admission process. Using a comprehensive dataset of the German central clearing house 
for university admissions in 2006/2007, we show that success rates indeed differ dramatically 
between federal states, provided that grades are not made comparable across state boundaries. 
Most of the variation in success can be explained by state-level differences in grading. By defi n-
ing quotas for federal states and restricting competition among applicants to the state-level, 
the link between state-level grading and success rates in the university admission process can 
be broken.

Discussion Paper No. 789
April 2008

Peter Haan, Victoria Prowse, Arne Uhlendorff

Employment Effects of Welfare Reforms: 
Evidence from a Dynamic Structural Life-Cycle Model

In this paper we develop a dynamic structural life-cycle model of labor supply behavior which 
fully accounts for the effects of income tax and transfers on labor supply incentives. Addition-
ally, the model recognizes the demand side driven rationing risk that might prevent individuals 
from realizing their optimal labor supply state, resulting in involuntary unemployment. We use 
this framework to study the employment effects of transforming a traditional welfare state, as is 
currently in place in Germany, towards a more Anglo-American system in which a large propor-
tion of transfers are paid to the working poor.

Discussion Paper No. 790
April 2008

Die Volltextversionen der Diskussionspapiere liegen als PDF-Dateien vor und können von den 
entsprechenden Webseiten des DIW Berlin heruntergeladen werden 
(www.diw.de/deutsch/produkte/publikationen/diskussionspapiere/26927.html).

The full text versions of the Discussion Papers are available in PDF format and can be downloaded 
from the DIW Berlin website 
(www.diw.de/english/products/publications/discussion_papers/ 27539.html).
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DIW Berlin: Politikberatung kompakt Nr. 43

Verbesserung der steuerstatistischen Informationssysteme 
zur Folgenabschätzung und Evaluierung steuerpolitischer 
Maßnahmen im Bereich der Unternehmensbesteuerung 

im Auftrag des Bundesministeriums der Finanzen

Bisher liefert das Statistische Bundesamt die Gewerbesteuer-, Körperschaft-
steuer- und Einkommensteuerstatistik alle drei Jahre. Durch jährliche Geschäfts-
statistiken stehen künftig aktuellere Daten zur Verfügung. Das DIW Berlin hat 
auf Grundlage der Unternehmensteuerstatistiken ein Mikrosimulationsmodell 
entwickelt, das auf repräsentativer Datengrundlage die direkten Wirkungen 
von Steuerrechtsänderungen auf das Aufkommen und die Verteilung der 
Unternehmensteuern ermittelt. Allerdings fehlen viele Informationen aus der 
Steuer veranlagung. Vor allem die Einzelgrößen der steuerlichen Gewinnermitt-
lung wie zum Beispiel Umsätze, Lohn- und Betriebskosten, Abschreibungen 
sind gar nicht statistisch erschlossen. Daher gibt es erhebliche Schätzunsicher-
heiten bei Reformvorschlägen, die sich auf diese Größen beziehen. 

Um die Analyse- und Prognosemöglichkeiten zur Unternehmensbesteuerung 
zu verbessern, regt das DIW Berlin folgende Verbesserungen der steuerstatis-
tischen Infrastruktur an:

Es sollten mehr Informationen aus dem automatisierten Besteuerungsverfahren 
der Finanzverwaltung für die Steuerstatistik erschlossen werden. Dies sind 
Informationen, die bereits im Veranlagungsverfahren erfasst sind.

Die wesentlichen Informationen der steuerlichen Gewinnermittlung und der 
Einnahmen- Überschuss-Rechnung sollten statistisch erhoben werden. 

Fazit von Stefan Bach, Projektleiter der Studie: „Bei den Unternehmensteuern 
geht es um beträchtliche Größenordnungen, und diese Steuern werden häufi g 
geändert. Wenn man die damit verbundenen Belastungen und wirtschaftlichen 
Folgen besser einschätzen will, braucht man möglichst vollständige Daten-
grundlagen.“

DIW Berlin: Data Documentation Nr. 31

Documentation of the Tax-Benefit Microsimulation Model 
STSM: Version 2008

Viktor Steiner, Katharina Wrohlich, Peter Haan, Johannes Geyer

•

•

Die Volltextversionen liegen als PDF-Datei vor und können von den  entsprechenden 
Webseiten des DIW Berlin heruntergeladen werden
www.diw.de/documents/publikationen/73/83602/diwkompakt_2008-043.pdf und
www.diw.de/documents/publikationen/73/83857/diw_datadoc_2008-031.pdf.



Kita für die Kleinsten: 
Der Bund hat vorgearbeitet – 
jetzt sind die Länder 
am Zug
Von C. Katharina Spieß*

Mit dem Beschluss des Kinderförderungsgesetzes durch die Bundesregierung im 
April diesen Jahres ist ein wichtiger Schritt zum Ausbau des Betreuungsangebotes 
für Kinder unter drei Jahren vollzogen. Neben der Beteiligung des Bundes an den 
Investitionskosten sind nun auch die Weichen dafür gestellt, dass der Bund sich 
durch eine neue Umsatzsteuerverteilung zugunsten der Länder indirekt an den 
Betriebskosten beteiligt. Damit soll eine bessere Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf erreicht werden. Der Ausbau soll aber auch dazu führen, dass allen Kindern, 
unabhängig von ihrem sozioökonomischen Hintergrund, eine gleichwertige Förde-
rung zukommt. Dies ist für eine auf ihr Humankapital angewiesene Volkswirtschaft 
wie die deutsche zentral. Außerdem sollen privat-gewerbliche Betreuungsangebote 
künftig gefördert werden. Es kann also gehofft werden, dass Deutschland in Hinblick 
auf die öffentlich geförderte Kinderbetreuung international aufschließt. Nach dem 
Bund sind jetzt die Länder am Zug. Wenn es zu einem tatsächlichen Ausbau kommen 
soll, müssen sie die ihnen zur Verfügung stehenden zusätzlichen Mittel tatsächlich 
in den Ausbau investieren. Zu einer entsprechenden Mittelverwendung allerdings 
kann sie niemand zwingen. Es bleibt also nur zu hoffen, dass sich die Länder zu 
einer entsprechenden Zweckbindung selbst verpflichten. 

Ebenso offen bleibt, wie neben dem quantitativen Ausbau die Qualität garantiert 
wird. Auch dies ist Aufgabe der Länder: Sie können die Qualitätsstandards setzen. Es 
ist klar, dass ein rein quantitativer Ausbau pädagogisch wie ökonomisch irrational 
wäre. Was also spräche dagegen, wenn die Länder sich auf bundesweit einheitliche 
Qualitätsmindeststandards für die Förderung sehr junger Kinder einigen? 

Künftig sollen in Deutschland auch kommerzielle Anbieter öffentliche Mittel für 
die Kinderbetreuung erhalten können. Auch dies sollen und müssen die Länder im 
Einzelnen regeln. Dass auch dabei gemeinsame Aus- und Absprachen hilfreich sind, 
liegt auf der Hand. Sie könnten vermeiden, dass eine kommerzielle Kinderbetreuung 
qualitativ schlecht oder nur für einkommensstarke Eltern zu bezahlen wäre. Länder 
wie beispielsweise Finnland zeigen, dass bei entsprechenden Rahmenbedingungen 
auch privat-gewerbliche Anbieter das Kita-Angebot bereichern können. Eines ist 
dabei nicht verhandelbar: Wenn die privat-gewerblichen Anbieter öffentlich geför-
dert werden, müssen sie den gleichen Wettbewerbsbedingungen wie alle Anbieter 
unterliegen. Auch sie müssen daher Qualitätsstandards und Gebührenordnungen 
einhalten. Auch darüber könnten die Jugend- und Familienminister sprechen, wenn 
sie sich am 29. und 30. Mai zusammensetzen. 

*Prof. Dr. C. Katharina Spieß hat die Professur für Familien- und Bildungsökonomie an der Freien Universität Berlin 
in Kooperation mit dem DIW Berlin inne.
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